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ALLGEMEINE 
ARBEITSANWEISUNG 

 

 

ARBEITSMTTEL 
 

 Be- und Entladen von LKW´s und Anhängern mit  Gabelstaplern  
 

GEFAHREN 
 

 

 

 

 Um- bzw. Absturz des Gabelstaplers 

 Wegrollen des Fahrzeuges  

 Anfahren von Personen 

 

 

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
 

 

 
 
 
 
 

 

 Der Staplerfahrer hat sich vor Beginn der Ladetätigkeit über den Arbeitsablauf mit 
dem LKW-Fahrer abzustimmen 

 Vor dem Be- oder Entladen muss das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert werden 

 Wird die Ladefläche oder der Anhänger befahren, muss das Fahrzeug zusätzlich zur 
Feststellbremse durch mindestens zwei Unterlegkeile an den nicht gelenkten Rädern 
gesichert werden 

 Ladebrücken muss ausreichend tragfähig und breit sein und gegen Verschieben 
gesichert werden 

 Bei Sattelanhängern und  Wechselaufbauten ist auf einen sicheren Stand der Stützen 
zu achten 

 Bei Be- oder Entladen von Anhängern mit Drehschemellenkung ist 

 die Lenkachse in Fahrtrichtung auszurichten 

 beim Beladen: die Last zuerst über der starren Achse absetzen 

 beim Entladen: die Last zuerst über der gelenkten Achse abnehmen 

 Ladebrücken sind nach Gebrauch in Bereitschaftsstellung zu sichern 

 

 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN 

  

Beim Auftreten sicherheitstechnischer Mängel  

 Arbeiten sofort einzustellen und  

 Vorgesetzten informieren  

  

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE 
 

 

– Gerät ausschalten – Erste Hilfe leisten 
 
Unfall melden: Notrufnummer 112  
  Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren 

  

PRÜFUNGEN 
 

  Regelmäßige Sichtprüfung vor Arbeitsaufnahme 
 

 
Diese Arbeitsanweisung wurde sorgfältig erstellt. Dennoch kann für den Inhalt keine Haftung übernommen werden. 


